
 

 

Anhang der Jahresrechnung 2025  
der Elektrizitätsversorgung Zuzwil  
 
 
1. Grundsätze der Rechnungslegung einschliesslich der wesentlichen Bilanzierungs- und Bewertungsgrund-

sätze 

1.1. Angewendetes Regelwerk 

Die vorliegende Rechnung wurde in Übereinstimmung mit dem Gemeindegesetz (sGS 151.2) und der Verordnung 
über den Finanzhaushalt der Gemeinden (sGS 151.53) erstellt. Es werden die allgemeinen Grundlagen und Grunds-
ätze der Rechnungslegung der St.Galler Gemeinden angewendet. 

1.2. Rechnungslegungsgrundsätze 

Die Grundsätze zur Rechnungslegung richten sich nach Art. 106a Abs. 1 des Gemeindegesetzes (sGS 151.2). 
 
Bruttodarstellung 
Aufwände und Erträge, Ausgaben und Einnahmen sowie Aktiven und Passiven werden getrennt voneinander, ohne 
gegenseitige Verrechnung, in voller Höhe ausgewiesen.1 
 
Fortführung 
Für die Rechnungslegung ist die Fortführung der Tätigkeit der Gemeinden wegleitend. 
 
Periodenabgrenzung 
Aufwände und Erträge werden in derjenigen Periode erfasst, in der sie verursacht werden. 
 
Vergleichbarkeit 
Die Rechnungen der Gesamtgemeinde und der Verwaltungseinheiten sollen sowohl untereinander als auch über 
die Zeit hinweg vergleichbar sein. 
 
Stetigkeit 
Die Grundsätze der Rechnungslegung bleiben nach Möglichkeit während eines längeren Zeitraums unverändert. 
 
Verständlichkeit 
Die Informationen müssen klar und nachvollziehbar sein. 
  

 



 

Wesentlichkeit 
Sämtliche Informationen im Hinblick auf die Adressaten, die für eine rasche und umfassende Beurteilung der Ver-
mögens-, Finanz- und Ertragslage notwendig sind, sind offenzulegen. Nicht relevante Informationen sollen ausge-
lassen werden. 
 
Zuverlässigkeit 
Die Informationen sollen richtig sein und glaubwürdig dargestellt werden (Richtigkeit). Der wirtschaftliche Gehalt 
soll die Abbildung bestimmen (wirtschaftliche Betrachtungsweise). Die Informationen sollen willkürfrei und wert-
frei dargestellt werden (Vollständigkeit). 
  



 

1.3. Bilanzierung und Bewertung 

Die Bilanz wird als Stichtagsrechnung geführt. Bilanzstichtag ist der 31. Dezember. Während die Bilanzierungs-
grundsätze die Frage beantworten, ob ein Sachverhalt in der Bilanz auszuweisen ist, legen die Bewertungsgrund-
sätze fest, mit welchem Wert die Position in der Bilanz zu erscheinen hat. 
 
Finanzvermögen 
 
Das Finanzvermögen besteht aus den Vermögenswerten, die nicht unmittelbar der Erfüllung öffentlicher Aufgaben 
dienen. 
 

Kontengruppe Definition und Bilanzierung Bewertung 

100 Flüssige Mittel und kurzfris-
tige Geldanlagen 

Jederzeit verfügbare Geldmittel und Sichtguthaben Nominalwert, Fremdwährungen sind zum 
Tageskurs per Bilanzstichtag umgerechnet 

101 Forderungen Guthaben, die auf einem öffentlich-rechtlichen oder pri-
vat-rechtlichen Anspruch der Gemeinde gegenüber Dritten 
beruhen. Es handelt sich dabei um Forderungen, die ihrer 
Natur nach kurzfristig realisierbar sind und deshalb ent-
sprechend ihrer Fälligkeit in flüssige Mittel umgewandelt 
werden. 
 
Forderungen werden verbucht, wenn die entsprechende 
Lieferung oder Leistung erbracht ist und der Nutzen an 
den Käufer beziehungsweise Leistungsbezüger übergegan-
gen ist. 

Sollverbuchung, Bruttomethode, Nomi-
nalwert, Einzelbewertungsmethode 

102 Kurzfristige Finanzanlagen Finanzanlagen mit Laufzeiten von 90 Tagen bis 1 Jahr 
 
Sämtliche Finanzanlagen sind zu bilanzieren. 

Sparkonten zum Nominalwert, Sparkon-
ten in Fremdwährungen sind zum Tages-
kurs per Bilanzstichtag umgerechnet, 
Wertschriften mit Kurswert zum Kurswert 
per Bilanzstichtag, Wertschriften ohne 
Kurswert zum Verkehrswert oder zu An-
schaffungs-/Herstellkosten 

104 Aktive Rechnungsabgren-
zungen 

Forderungen oder Ansprüche aus Lieferungen und Leistun-
gen des Rechnungsjahres, die noch nicht in Rechnung ge-
stellt oder eingefordert wurden, aber der Rechnungsperi-
ode zuzuordnen sind.  
 
Vor dem Bilanzstichtag getätigte Ausgaben oder Auf-
wände, die der folgenden Rechnungsperiode zu belasten 
sind. 

Nominalwert 

106 Vorräte und angefangene 
Arbeiten 

Für die Leistungserstellung benötigte Waren und Materia-
lien 

Anschaffungs-/Herstellkosten 

107 Langfristige Finanzanlagen Finanzanlagen mit Laufzeiten über 1 Jahr 
Sämtliche Finanzanlagen sind zu bilanzieren. 

Kurswert oder Anschaffungs-/Herstellkos-
ten 

108 Sachanlagen FV Grundstücke, Gebäude und Mobilien, die als Kapitalanlage 
oder für einen Wiederverkauf erworben werden (Förde-
rung des Wohnungsbaus, Industrieansiedlung, Realersatz). 
Auch der übrige, vorsorgliche Landerwerb wird hier akti-
viert (z. B. Grundstücke in der öffentlichen Zone, sofern 
noch kein baureifes Projekt vorhanden ist). In diesem 
Konto sind auch die Übernahmen von Grundstücken aus 
dem Verwaltungsvermögen, die nicht mehr für die öffent-
liche Aufgabenerfüllung benötigt werden, zu verbuchen.  
 
Sämtliche Sachanlagen sind zu bilanzieren. 

Verkehrswert 

109 Forderungen gegenüber 
Spezialfinanzierungen und 
Fonds im Fremdkapital 

Kumulierte Aufwandüberschüsse der Spezialfinanzierun-
gen und Fonds im Fremdkapital 

Nominalwert 

 



 

Verwaltungsvermögen 
 
Das Verwaltungsvermögen besteht aus den Vermögenswerten, die unmittelbar der Erfüllung öffentlicher Aufga-
ben dienen. 
 
Zugänge zum Verwaltungsvermögen können nur durch Aktivierung aus der Investitionsrechnung erfolgen. Ab-
gänge erfolgen durch Abschreibung sowie durch Übertragung in das Finanzvermögen bei Veräusserung oder Ent-
widmung. 
 

Kontengruppe Definition und Bilanzierung Bewertung 

140 Sachanlagen VV Sachgüter, die für die Erfüllung öffentlicher Aufgaben be-
nötigt werden (z.B. Strassen, Hochbauten, Wasserbauten, 
Mobilien) 
 
Aktivierung der Investitionsausgaben, wenn sie die Aktivie-
rungsgrenze übersteigen. 

Anschaffungs-/Herstellkosten unter Abzug 
planmässiger Abschreibungen 

142 Immaterielle Anlagen VV Nicht-physische Vermögensgegenstände wie Software, Li-
zenzen, Planungsausgaben (z.B. Ortsplanungen) 
 
Aktivierung der Investitionsausgaben, wenn sie die Aktivie-
rungsgrenze übersteigen. 

Anschaffungs-/Herstellkosten unter Abzug 
planmässiger Abschreibungen 

144 Darlehen Darlehen mit festgelegter Laufzeit und Rückzahlungspflicht 
 
Sämtliche Darlehen werden ungeachtet der Aktivierungs-
grenze in der Investitionsrechnung gebucht und aktiviert. 

Anschaffungskosten abzüglich notwendi-
ger Wertberichtigungen 

145 Beteiligungen, Grundkapita-
lien 

Beteiligungen aller Art, die (Mit-)Eigentümerrechte be-
gründen 
 
Sämtliche Beteiligungen werden ungeachtet der Aktivie-
rungsgrenze in der Investitionsrechnung gebucht und akti-
viert. 

Anschaffungskosten abzüglich notwendi-
ger Wertberichtigungen 

146 Investitionsbeiträge Beiträge an Investitionen von Dritten, die durch finanzielle 
Hilfe der Gemeinde gefördert werden. 
 
Aktivierung der Investitionsbeiträge, wenn sie die Aktivie-
rungsgrenze übersteigen. 

Anschaffungs-/Herstellkosten unter Abzug 
planmässiger Abschreibungen 

 
  



 

Fremdkapital 
 
Das Fremdkapital besteht aus Verbindlichkeiten zugunsten Dritter, die innerhalb eines Zeitraums zurückbezahlt 
werden müssen.  
 

Kontengruppe Definition und Bilanzierung Bewertung 

200 Laufende Verbindlichkeiten Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen oder an-
deren betrieblichen Aktivitäten, die innerhalb eines Jahres 
fällig sind oder fällig werden können. 
 
Laufende Verbindlichkeiten werden bilanziert, wenn ihr 
Ursprung in einem Ereignis der Vergangenheit liegt und 
der Mittelabfluss zur Erfüllung sicher oder wahrscheinlich 
ist. 

Sollverbuchung, Bruttomethode, Nomi-
nalwert 

201 Kurzfristige Finanzverbind-
lichkeiten 

Verbindlichkeiten aus Finanzierungsgeschäften bis  
1 Jahr Laufzeit. 

Nominalwert 

202 Steuerbezug Bilanzkonto für die Verbuchung von Steuertransaktionen Nominalwert 

204 Passive Rechnungsabgren-
zungen 

Verbindlichkeiten aus dem Bezug von Lieferungen und 
Leistungen des Rechnungsjahres, die noch nicht in Rech-
nung gestellt oder eingefordert wurden, aber der Rech-
nungsperiode zuzuordnen sind. 
 
Vor dem Bilanzstichtag eingegangene Erträge oder Einnah-
men, die der folgenden Rechnungsperiode gutzuschreiben 
sind. 

Nominalwert 

205 Kurzfristige Rückstellungen Durch ein Ereignis in der Vergangenheit erwarteter oder 
wahrscheinlicher Mittelabfluss in der folgenden Rech-
nungsperiode. 
 
Eine Rückstellung ist zu bilden, wenn es sich um eine ge-
genwärtige Verpflichtung handelt, deren Ursprung in ei-
nem Ereignis der Vergangenheit liegt, der Mittelabfluss zur 
Erfüllung der Verpflichtung wahrscheinlich ist (Eintritts-
wahrscheinlichkeit über 50 Prozent), die Höhe der Ver-
pflichtung zuverlässig geschätzt werden kann und der Be-
trag wesentlich ist. 

nach allgemein anerkannten Grundsätzen 

206 Langfristige Finanzverbind-
lichkeiten 

Verbindlichkeiten aus Finanzierungsgeschäften über  
1 Jahr Laufzeit. 

Nominalwert 

208 Langfristige Rückstellungen Durch ein Ereignis in der Vergangenheit erwarteter oder 
wahrscheinlicher Mittelabfluss in einer späteren Rech-
nungsperiode. 
 
Eine Rückstellung ist zu bilden, wenn es sich um eine ge-
genwärtige Verpflichtung handelt, deren Ursprung in ei-
nem Ereignis der Vergangenheit liegt, der Mittelabfluss zur 
Erfüllung der Verpflichtung wahrscheinlich ist (Eintritts-
wahrscheinlichkeit über 50 Prozent), die Höhe der Ver-
pflichtung zuverlässig geschätzt werden kann und der Be-
trag wesentlich ist. 

nach allgemein anerkannten Grundsätzen 

209 Verbindlichkeiten gegen-
über Spezialfinanzierungen 
und Fonds im Fremdkapital 

Kumulierte Ertragsüberschüsse der Spezialfinanzierungen 
und Fonds im Fremdkapital. 
 
Sämtliche Spezialfinanzierungen und Fonds sind zu bilan-
zieren. 

Nominalwert 

 
  



 

Eigenkapital 
 
Das Eigenkapital ist der rechnerische Betrag, um den die Vermögenswerte die Verbindlichkeiten übersteigen. 
 

Kontengruppe Definition und Bilanzierung Bewertung 

290 Spezialfinanzierungen im EK Spezialfinanzierungen im Eigenkapital (z.B. Abfallbeseiti-
gung, Abwasserbeseitigung, Feuerwehr, Altersheim) 
 
Sämtliche Spezialfinanzierungen sind zu bilanzieren. 

Nominalwert 

291 Fonds im EK Fonds im Eigenkapital (z.B. Energiefonds) 
 
Sämtliche Fonds sind zu bilanzieren. 

Nominalwert 

292 Rücklagen der Globalbud-
getbereiche 

Rücklagen gebildet aus Rechnungsüberschüssen bzw. Bud-
getverbesserungen der einzelnen Bereiche. 

Nominalwert 

293 Vorfinanzierungen und zu-
sätzliche Abschreibungen 

Reserven zur teilweisen oder vollständigen Finanzierung 
des zukünftigen Abschreibungsaufwands künftiger oder 
bereits getätigter Investitionsvorhaben 
 
Sämtliche Vorfinanzierungen und zusätzliche Abschreibun-
gen sind zu bilanzieren. 

Nominalwert 

294 Reserven Reserven zur Glättung des Gesamtergebnisses der Erfolgs-
rechnung (z.B. Ausgleichsreserve, Reserve Werterhalt Fi-
nanzvermögen). 
 
Sämtliche Reserven sind zu bilanzieren. 

Nominalwert 

295 Aufwertungsreserve Ver-
waltungsvermögen 

Saldo der Bilanzveränderung durch Neubewertung des 
Verwaltungsvermögens beim Übergang auf RMSG. 

Nominalwert 

296 Neubewertungsreserve Fi-
nanzvermögen 

Saldo der Bilanzveränderung durch Neubewertung des Fi-
nanzvermögens beim Übergang auf RMSG. 

Nominalwert 

299 Bilanzüberschuss / -fehlbe-
trag 

Saldo aus den kumulierten Überschüssen und Defiziten 
der Erfolgsrechnung. Wird ein Fehlbetrag (negatives Vor-
zeichen) ausgewiesen, verbleibt der Posten auf der Passiv-
seite. 

Nominalwert 

 

  



 

1.4. Abschreibungsmethode und Abschreibungssätze 

Finanzvermögen 
Wertberichtigungen des Finanzvermögens werden vorgenommen, wenn eine Wertveränderung gegenüber dem 
Buchwert eintritt. 
 
Verwaltungsvermögen 
Gemäss Ratsbeschluss vom 17. Dezember 2018 werden für die Spezialfinanzierung Elektrizitätsversorgung, Ortsge-
meinschaftsantennenanlage und FTTH die Branchenrichtlinien des Verbandes Schweizerischer Elektrizitätsunter-
nehmen (VSE) angewendet. Die erstmalige Anwendung erfolgt mit der Neubewertung des Verwaltungsvermögens 
sowie ab dem Umstellungszeitpunkt auf das RMSG ab 1. Januar 2019.  
 

Anlagekategorie Abschreibungsdauer 

Hochbau (Betriebsgebäude) 50  

Hochbau (Kabelverteilkabinen) 40 

Hochbau (Schalteinrichtungen) 35 

Hochbau (Steuer-, Mess- und Schutzeinrichtung) 15 

Hochbau (Gebäude konventionelle Bauweise) 45 

Hochbau (Gebäude Leichtbauweise, Konstruktionen) 35 

Hochbau (Transformator) 35 

Mobilien (Allgemeine Infrastruktur) 8 

Mobilien (Leichtfahrzeuge) 8 

Mobilien (IT-Anlagen, Hardware) 5 

Mobilien (Leittechnik) 10 

Mobilien (Werkzeuge, Geräte, Maschinen) 8 

Mobilien (Zähler und Messeinrichtungen elektronisch) 15 

Mobilien (Zähler und Messeinrichtungen mechanisch) 25 

Passivierte Anschlussbeiträge 35 

Spezialwerke (Leittechnik, Wechselrichter, Installationen) 13 

Spezialwerke (Rundsteueranlagen) 15 

Spezialwerke (Photovoltaik-Modul) 25 

Tiefbau (Kabel MS/NS) 40 

Tiefbau (Kundenanschlüsse Kabel) 40 

Tiefbau (Nachrichtenbodenkabel) 25 

Tiefbau (Trassee Rohranlage MS und NS) 55 

Übrige Sachanlagen (IT-Anlagen, Software) 10 

 
 
Aktivierungsgrenze 
Die Aktivierungsgrenze beträgt gemäss Ratsbeschluss vom 16. März 2020 Fr. 25'000.00, wobei Darlehen und Betei-
ligungen unabhängig von ihrer Höhe aktiviert werden.  


